
Lage und Beschreibung des Plangebietes, Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet des Bebauungsplans 8-96 befindet sich im Ortsteil Britz und umfasst 
eine Fläche von ca. 3,5 ha. Es handelt sich hierbei um eine vier- bis sechsgeschos-
sige, in Zeilenbauweise entlang des Buckower Damms errichtete Wohnsiedlung der 
1960er Jahre, die im Jahr 1995 durch ein Einzelgebäude baulich ergänzt wurde und 
im Bestand insgesamt 613 Wohneinheiten (vorwiegend 1-Zimmer-Appartementwoh-
nungen) mit einer Wohnfläche von ca. 18.900 m² umfasst. Die betreffenden Grund-
stücke befinden sich im Eigentum der landeseigenen Immobiliengesellschaft mbH 
(berlinovo). Südlich des Plangebiets setzt sich die Wohnsiedlung bis zum Hochspan-
nungsweg fort, der zugleich die Grenze zum Ortsteil Buckow bildet. Für diese Wohn-
bebauung wird derzeit kein Erweiterungspotenzial gesehen, weshalb hierfür auch 
kein Planerfordernis besteht. Die im Geltungsbereich befindlichen Anliegerstraßen 
(Zimmerer-, Dachdecker- und Steinträgerweg) befinden sich im Eigentum des Lan-
des Berlin. 

Östlich des Plangebietes grenzt ein kleinteiliges Wohngebiet mit einer überwiegen-
den Einfamilienhausbebauung an (sogenannte Neuland-Siedlungen), das bis zum 
U-Bahn-Betriebsbahnhof am Schlosserweg reicht. Nördlich des Dachdeckerweges 
befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite des Buckower Damms gewerbliche 
Betriebe. Südlich davon liegen die Britzer Mühle und drei Sportplätze.  

Das Plangebiet ist unmittelbar über den Buckower Damm erschlossen. Dort verkehrt 
auch die Buslinie M44, die Alt-Buckow mit dem S-Bahnhof Hermannstraße verbindet. 
 
Anlass und Erforderlichkeit

Der Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Erweiterungsabsichten 
der Eigentümerin. Mit dem Bebauungsplan 8-96 soll dringend benötigter Wohnraum 
durch Nachverdichtung im Bestand, auch für Personen mit besonderem Wohnbedarf 
(flexible Wohnangebote, möblierte Apartments, temporäres Wohnen, Beschäftigten-
wohnen) geschaffen werden. Ein weiteres Ziel ist die Schaffung einer Kita mit ca. 60 
Plätzen.

Die Fläche des Bebauungsplans 8-96 wird im Baunutzungsplan als allgemeines 
Wohngebiet mit der Baustufe II/3 (2 Vollgeschosse, Grundflächenzahl [GRZ] 0,3/
Geschossflächenzahl [GFZ] 0,6) festgesetzt. Die Umsetzung des geplanten städte-
baulichen Konzepts ist jedoch nach dem geltenden Planungsrecht nicht möglich. 

Für eine angestrebte Verdichtung durch mehrgeschossige Ergänzungsbauten und die 
Dachaufstockungen sowie die städtebauliche Entwicklung und Ordnung ist daher die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens bedarf es hierbei insbesondere einer Konfliktbewältigung der auf das Plan-
gebiet einwirkenden Immissionen durch Verkehrs-, Gewerbe- und Freizeitlärm. 

Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist durchzuführen, die Vermeidung und 
der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind gemäß § 1a Abs. 
3 Satz 1 BauGB in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Auf der 
Grundlage der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist auch über den Umfang der 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden. Die Umweltprüfung wird im 
weiteren Verfahren durchgeführt und gemäß § 2a BauGB als Umweltbericht Bestand-
teil der Begründung zum Bebauungsplan werden.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ist anzuwenden, da die 
Aufstellung des Bebauungsplans die Grundlage für die Herbeiführung der Genehmi-
gungsfähigkeit von Vorhaben mit Wohnnutzungen mit mehr als 5.000 m² GF Wohnen 
bildet. Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete soll bezahlbarer Wohnraum für alle 
Bevölkerungsgruppen geschaffen werden. Dementsprechend beträgt in ganz Berlin 
der Anteil an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen für Neubauplanun-
gen, bezogen auf die GF Wohnen, grundsätzlich 30 %. Der Bindungszeitraum beträgt 
30 Jahre.

Planerische Ausgangssituation

Der Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
5. Januar 2015 (Amtsblatt Seite 31), zuletzt geändert am 2. September 2021 (Amts-
blatt Seite 3809), stellt den Geltungsbereich als Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 1,5) 
dar. Ein an die Neukölln-Mittenwalder-Eisenbahn angrenzender Abschnitt im nördli-
chen Abschnitt des Geltungsbereichs ist als Grünverbindung, die Neukölln-Mittenwal-
der-Eisenbahn selbst als Kleinbahn dargestellt. Der westlich angrenzende Buckower 
Damm ist als übergeordnete Hauptverkehrsstraße dargestellt. Die Entwickelbarkeit 
der geplanten Festsetzungen aus den Darstellungen des FNP ist bei den dargelegten 
Planungszielen gegeben. 

Der Baunutzungsplan, vom 21. November 1958 weist die Fläche des Geltungsbe-
reiches als allgemeines Wohngebiet mit der Baustufe II/3 (zwei Vollgeschosse, GRZ 
0,3, GFZ 0,6, offene Bauweise) aus. 

In der Denkmalliste Berlin liegt keine Eintragung für den Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes vor. 

Wesentlicher Planinhalt

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanentwurfs ist die planungsrechtliche Sicherung 
eines Allgemeinen Wohngebiets. Die bestehende Zeilenbebauung auf dem langge-
streckten Grundstück soll durch vier Neubauten (Wohnen und Kita) ergänzt werden. 

Des Weiteren sollen die viergeschossigen Bestandsgebäude durch Dachaufstockun-
gen um ein Geschoss nachverdichtet werden. Entsprechend der Ergebnisse einer 
durch die Eigentümerin in Auftrag gegebenen Konzeptstudie besteht ein Potenzial 
von ca. 9.000 m² (inkl. Dachaufstockung) Geschossfläche (GF). Im Siegerentwurf 
des 2021 von der Eigentümerin durchgeführten Wettbewerbs wird ein Potential von 
ca. 11.065 m² Geschossfläche (exkl. Dachaufstockung) dargestellt. Insgesamt ergibt 
sich für das Grundstück resultierend aus der Konzeptstudie und dem Wettbewerb eine 
zusätzliche Geschossfläche von ca. 15.500 m² inkl. der Dachaufstockung.

Insgesamt sollen maximal etwa 15.500 m2 GF in dem Plangebiet neu entstehen, 
davon ca. 14.885 m2 GF Wohnen (inkl. Dachaufstockung), ca. 442 m² GF für die Kita 
und ca. 173 m² GF für kleinteilige Läden, die der Versorgung des Gebietes dienen. 

Der Geltungsbereich soll nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO 
als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Die Realisierung einer Kita ist 
innerhalb der WA-Flächen gemäß § 4 Absatz 2 Nr. 3 BauNVO planungsrechtlich 
zulässig. 

Die im Plangebiet liegenden Abschnitte des Zimmerer-, Dachdecker- und Steinträ-
gerwegs werden als Verkehrsflächen planungsrechtlich gesichert. 

Die Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentions-
dächer, Flächen mit Pflanzbindung) ist im weiteren Verfahren dem Umweltbericht zu 
entnehmen. Des Weiteren erfolgt eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, aus der 
sich ggf. weitere grünordnerische Maßnahmen ergeben, die es zu berücksichtigen gilt.
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Wie können Sie sich beteiligen?

Die Planung liegt in der Zeit vom 19. September 2022 bis einschließlich 7. Oktober 2022 im Rathaus Neukölln in der Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin beim Stadtentwicklungs-
amt aus. Für die Bürger besteht die Möglichkeit, sich in dieser Zeit zu den Planungen zu äußern. Ihre Äußerungen können Sie schriftlich beim Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Stadtplanung (unter anderem per E-Mail unter stadtplanung@bezirksamt-neukoelln.de) sowie im Internet unter http://www.berlin.de/bebauungsplaene-neukoelln und auf 
der Beteiligungsplattform des Landes Berlin unter https://mein.berlin.de/projekte abgeben. Die Äußerungen zur frühzeitigen Offenlage fließen in die Abwägung gemäß § 1 
Abs. 7 Baugesetzbuch ein.

Städtebauliches Konzept 

Im Jahr 2021 hat die Berlinovo eine städtebauliche Studie erarbeiten lassen, um die 
grundsätzliche Machbarkeit und Möglichkeiten der Nachverdichtung zu prüfen. Im 
Anschluss daran wurde ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. In der Jurysitzung am 
30.11.2021 wurde das rechts abgebildete Konzept ausgewählt, dessen Umsetzung 
mit dem Bebauungsplan 8-96 planungsrechtlich ermöglicht werden soll. 

Die bestehende Zeilenbebauung in dem langgestreckten Plangebiet erstreckt sich 
relativ gleichförmig entlang des Buckower Damms. Mit den vier geplanten Neubauten 
im Bereich der heutigen Stellplatzanlagen soll die Chance ergriffen werden, Akzente 
zu setzen und ein neues Zentrum auszuformulieren. Die drei neuen Wohngebäude 
erzeugen einen Rhythmus, indem sie leicht aus der Bauflucht des Bestands hervortre-
ten und sich auch in der Höhenentwicklung absetzen. Die Grundgeometrie der drei 
Wohnbauten ist aus den Lärmemissionen des Buckower Damms, der Besonnung und 
den notwendigen Abständen heraus entwickelt. 

Während im Norden und im Süden je ein 6-geschossiges Gebäude vorgesehen ist, 
entsteht auf dem mittleren Baufeld am Dachdeckerweg ein neues Quartierszentrum, 
bestehend aus einem 7-geschossigen Wohnbau und dem eingeschossigen Pavillon 
einer Kita für bis zu 60 Kinder. Verkehrstechnisch gut angebunden ergänzen hier klein-
teilige Ladeneinheiten im Erdgeschoss, die der Versorgung des Gebietes dienen, das 
bestehende Angebot auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Darüber hinaus ist eine eingeschossige Aufstockung der 4-geschossigen Bestands-
gebäude vorgesehen, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. 

Freiraumkonzept 

Die bestehenden Grünräume und der wertvolle Baumbestand werden als besondere 
Qualitäten gesehen und soweit möglich geschützt und weiterentwickelt. Das Frei-
raumkonzept unterscheidet ausgehend von der Bestandssituation zwei grundsätzlich 
atmosphärisch unterschiedliche Seiten: eine ruhige, grüne, offene, weitläufige Ost-
seite und eine zur Straße orientierte intensivere, klar strukturierte Westseite. 

Nach Osten wird das Zeilenquartier von einem lockeren grünen Band begleitet, durch 
das ein neuer Pfad an ruhigen, kleinteiligen Erholungs-, Spiel-, und Begegnungsorten 
vorbeiführt. Der Pfad schlängelt sich mit Abstand zu den Wohngebäuden durch biodi-
verse Wiesenflächen, Bestandsbäume und Gruppen aus Blütensträuchern. Zum Buck-
ower Damm wird das Bestandsgrün qualitätsvoll umgestaltet und punktuell durch 
aktive Nutzungsinseln ergänzt. Darüber hinaus werden die Müllplätze der Wohnanla-
gen in die Westseite gestalterisch integriert. Die neuen Gebäude sind in eine exten-
sive Blumenwiese eingebettet und vermitteln zwischen den zwei unterschiedlichen 
konzeptionellen Seiten. Weitere gemeinschaftliche Freiflächen befinden sich auf den 
intensiv begrünten Dächern der Neubauten. 

Zwischen dem mittleren Neubau und der Kita spannt sich über den verkehrsberuhig-
ten Dachdeckerweg hinweg ein neuer öffentlicher Platzraum als Treffpunkt für die 
Nachbarschaft auf. Der Freiraum der Kita wird naturnah gestaltet und liegt geschützt 
eingebettet im östlichen grünen Band. Das Dach der bestehenden Heizzentrale wird 
gestalterisch mit integriert. 

Die Pkw-Stellplätze werden vorwiegend in Taschen vor den Bestandsgebäuden und 
jeweils zwischen Neu- und Bestandsbauten angelegt. Einzelne weitere Stellplätze 
befinden sich an dem Zimmererweg und dem Dachdeckerweg. Insgesamt werden 
nach der Nachverdichtung weiterhin etwa 120 private Stellplätze auf dem Grund-
stück der Berlinovo zur Verfügung stehen. Etwa 200 Fahrradstellplätze werden vor 
den Eingangsbereichen der Neubauten verortet. 

Regenwasser wird auf den Dächern der Neubauten durch die intensive und exten-
sive Begrünung rückgehalten. Darüber hinaus werden in den Grünflächen um die 
Gebäude sanfte Sickermulden angelegt, welche das restliche Regenwasser aufneh-
men. 

Durch die Baumaßnahmen muss eine geringe Anzahl von Bäumen gefällt werden. 
Die Ersatzpflanzungen werden gemäß der Berliner Baumschutzverordnung im Pla-
nungsgebiet, im Besonderen als Schattenspender der Spiel- und Erholungsbereiche, 
vorgenommen.

Lageplan städtebauliches Konzept

EM2N Architekten Berlin GmbH

Außenperspektive Neubau Wohnen + Kita

EM2N Architekten Berlin GmbH

1-ZIMMER-WOHNUNGEN MIKROAPARTMENTS
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Nachverdichtung am Buckower Damm, Berlin - Neukölln 221319

STÄDTEBAULICHES ENSEMBLE
Die bestehende Zeilenbebauung auf dem langgestreckten Grundstück 
erstreckt sich relativ gleichförmig entlang des Buckower Damms. Mit 
den Neubauten möchten wir die Chance ergreifen, die Bebauung zu 
rhythmisieren, Akzente zu setzen und ein neues Zentrum auszuformu-
lieren.
Die neuen Baukörper erzeugen einen Rhythmus, indem sie leicht aus 
der Bauflucht des Bestands hervortreten und sich auch in der Höhen-
entwicklung absetzen. Die Grundgeometrie der drei Wohnbauten ist 
aus der Lärmthematik, der Besonnung und den Abständen heraus ent-
wickelt.
Während wir im Norden und im Süden 6-geschossige Gebäude vor-
schlagen, entsteht auf dem mittleren Baufeld ein neues Quartierszen-
trum, bestehend aus einem 7-geschossigen Wohnbau und dem ein-
geschossigen Pavillon der Kita. Verkehrstechnisch gut angebunden 
ergänzen hier Gewerbeflächen im Erdgeschoss das bestehende Ange-
bot, wie das Restaurant «Britzer Mühle» und den östlichen Eingang zum 
Britzer Garten auf der gegenüberliegenden Straßenseite
 

WIRTSCHAFTLICHKEIT
Die Wohngebäude sind als drei grundsätzlich gleiche Baukörper mit 
identischem Wohnungsmix geplant. Eine durchlaufende Tragstruktur, 
geringe Spannweiten und übereinanderliegende Wohnungstrennwän-
de ermöglichen eine rationelle effiziente Bauweise mit hohem Vorfer-
tigungsgrad, der sich bis in die Fassade fortsetzt. Die Balkone werden 
als vorgestellte Stahlbaumodule mit dadurch vereinfachten technischen 
Anforderungen angeboten. 
Durch die Verortung der Mikroapartments weicht das nördliche Gebäu-
de leicht von den beiden anderen Volumen ab. Im mittleren Gebäude 
befinden sich die großen Gewerberäume im Erdgeschoss. 
Alle Baukörper werden als Hochparterre ohne Keller ausgeführt. Die 
Abstellräume befinden sich außerhalb der thermischen Hülle auf dem 
Dach.
Mit unserem Entwurf erreichen wir eine hohe Effizienz von 0,71-0,72 
mit insgesamt 170 Wohnungen, zwei großen Gewerbeflächen und einer 
freistehenden Kita für bis zu 60 Kinder.

KOMPAKTE VOLUMEN
Die Volumetrie der Neubauten reagiert mit einer skulpturalen Form auf 
die Tiefenversprünge der Bestandsbauten, den Grünstreifen im Osten 
und den Straßenlärm im Westen. Durch eine geschickte Volumenvertei-
lung gelingt es, den Großteil der Wohnungen auf die lärmabgewandten 
Seiten, die Sonne im Süden und die weiten Ausblicke in den umlie-
genden Grünraum zu orientieren. So entstehen differenzierte und doch 
kompakte Baukörper, die bei hoher Wohnqualität gleichzeitig mit großer 
Effizienz aufwarten. Leichte, vorgestellte Balkontürme weisen auf die 
Wohnnutzung hin, kontrastieren reizvoll mit den kompakten Baukörpern 
und erzeugen visuelle Tiefe und ein Spiel von Licht und Schatten.

MATERIALISIERUNG
Bei der Wahl der Materialien wird für die Wohngebäude eine Hybrid-
bauweise vorgeschlagen, bei der der Erschließungskern aus Beton und 
alle weiteren tragenden Wände aus Brettschichtholz hergestellt werden.
Aufgrund der Schallschutzanforderungen zwischen den Wohnungen 
und zum Flur, aber auch für eine höhere Robustheit der Bauweise wer-
den die Flur- und Wohnungstrennwände mit einer Gipskarton-Vorsatz-
schale verkleidet. Auf eine mögliche Verschmutzung der Wände kann 
so mit einem einfachen Anstrich reagiert werden.

Die Decken sowie das Dach werden aus Stahlbetonfertigteilen herge-
stellt und unterseitig materialsichtig belassen, die Außenwände sind 
als nichttragende Holztafelelemente mit vorgehängter, vorvergrauter, 
wartungsarmer Holzfassade vorgesehen. Bodentiefe Kunststofffenster 
mit außenliegendem Sonnenschutz, teils französischen Balkonen oder 
vorgesetzten Balkonen, farbig lackierte Stahlelemente und Vordächer 
gliedern die Fassade. 

Die Kita wird als eingeschossiges Gebäude als vollständige Holzkonst-
ruktion, äquivalent zu den Wohngebäuden mit tragendenden Wänden 
aus Brettschichtholz und nicht-tragenden Außenwänden aus Holztafel- 
elementen mit vorgehängter Holzfassade erstellt. Das Dach ist untersei-
tig sichtbar aus Brettschichtholz geplant, die Wände erhalten Vorsatz-
schalen aus Gipskarton.

Anders als bei den Wohngebäuden und um eine Verbindung zu den ad-
ditiven Stahlelementen der Wohnhäuser zu erzeugen, wird die Kitafas-
sade nicht vorvergraut, sondern farbig lasiert.
Zusammen mit den nach Osten ausgerichteten Oberlichtern wird ge-
stalterisch auf die Nutzung des Gebäudes eingegangen und ein Kontra-
punkt zur eher reduziert gestalteten Fassade der Wohngebäude gesetzt.

NACHHALTIGKEIT
Im Gegensatz zu anderen Materialien wie Stahl und Beton bietet Holz 
als einziger Baustoff die Möglichkeit im Bauwerk mehr Kohlendioxid 
zu speichern, als bei der Herstellung ausgestoßen wird. Auch eine hy-
bride Tragkonstruktion kann damit einen entsprechenden Beitrag zur 
Erfüllung der Klimaschutzziele leisten, denn Holz entzieht und bindet 
während des Baumwachstums CO2 aus der Atmosphäre. 
Durch das geringe Gewicht der Holztragelemente kann außerdem die 
Gründung deutlich geringer dimensioniert werden. Durch diese Einspa-
rung von Beton und Stahl - vor allem im Gründungsbaukörper - können 
die CO2-Emissionen weiter reduziert und wertvolle Ressourcen einge-
spart werden.

BARRIEREFREIHEIT
Die öffentliche Erschließung aller Gebäude und Nutzungen erfolgt bar-
rierefrei und rollstuhlgerecht, entweder über einen direkten schwellen-
losen Zugang (Gewerbeeinheiten) oder über Rampen.
Die innere Erschließung bis zur Wohnungstür ist ebenso wie der ge-
samte Kitabereich rollstuhlgerecht gemäß DIN 18040-1/2 geplant. Ab 
der Wohnungstür sind die Grundrisse der 1-3-Zimmerwohnungen bar-
rierefrei, die Mikroapartments weichen hiervon aufgrund ihrer geringen 
Größe ab.

BRANDSCHUTZ
Es ist der Neubau von drei Wohngebäuden sowie einer Kindertagesstät-
te geplant. Die Wohngebäude sind der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen, 
die Kindertagesstätte der Gebäudeklasse 3. 
Die Erschließung der Gebäude erfolgt über den Buckower Damm. Die 
Gebäude weisen einen Abstand von nicht mehr als 50 m zum öffent-
lichen Straßenland auf, sodass Zufahrten/Bewegungsflächen auf den 
Grundstücken nicht erforderlich sind. Die Rettungswege werden baulich 
sichergestellt, sodass weiterhin auch keine Aufstellflächen erforderlich 
werden. 
Die Rettungswege aus den Wohngebäuden werden baulich über jeweils 
einen notwendigen Treppenraum innerhalb der Gebäude sowie eine 
zusätzliche Außentreppe sichergestellt. 
Aus den Wohnungen verlaufen die Rettungswege über notwendige 
Flure zu den notwendigen Treppenräumen bzw. den jeweiligen Auss-
entreppen, wobei die zulässige Rettungsweglänge von jeder Stelle mit 
nicht mehr als 35 m eingehalten wird. 
Die tragenden und aussteifenden Teile und Decken der Wohngebäude 
sind regelkonform feuerbeständig geplant. Die nichttragenden Auss-
enwände und nichttragende Teile tragender Außenwände müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustof-
fen zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feuerhemmend 
sind, sodass auch eine Holzkonstruktion für nichttragende Außenwände 
möglich ist. 
Die Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen 
müssen entsprechend §28 BauO Bln einschließlich der Dämmstoffe 
und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein, sodass die Verwen-
dung von brennbaren Bekleidungen derzeitig noch eine Abweichung 
darstellt. Unter Berücksichtigung der vom DIBt veröffentlichten „Mus-
ter-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile 
und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise“ werden unter Einhal-
tung der dort genannten Anforderungen die Außenwandbekleidungen 
in Holzbauweise möglich sein, sobald diese in Berlin eingeführt ist
Es ist eine harte Bedachung erforderlich (extensiv/intensive Begrünung 
o.Ä.). 
Die Wände der notwendigen Treppenräume sind in Bauart von Brand-
wänden (nichtbrennbar) erforderlich und geplant. Die Wohnungen wer-
den über notwendige Flur erschlossen. 
Die Planung der Wohngebäude ist in der Lage die Anforderungen der 
BauO Bln bezüglich des Brandschutzes zu erfüllen. 

Die Kindertagesstätte wird als erdgeschossiges und freistehendes Ge-
bäude vorgesehen. Die Rettungswege aus den Gruppenräumen werden 
baulich über jeweils direkt ins Freie führende Ausgänge sichergestellt, 
wobei die zulässige Rettungsweglänge von jeder Stelle mit nicht mehr 
als 35 m eingehalten wird. 
Die tragenden und aussteifenden Teile sind feuerhemmend auszuführen 
und sind aus Holz geplant. Die Außenwände sollen aus Holz mit holz-
sichtigen Bekleidungen hergestellt werden. Dies ist bei der vorliegen-
den Gebäudeklasse gemäß BauO Bln zulässig. 
Innerhalb der Kindertagesstätte soll trotz der Größe von mehr als 
200 m² auf die Ausbildung von notwendigen Fluren verzichtet werden. 
Hiergegen bestehen aus brandschutztechnischer Sicht unter Berück-
sichtigung der Randbedingungen (Erdgeschoss, viele Ausgänge ins 
Freie, kurze Wege etc.) keine Bedenken. 
Anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen sind bei dem derzeitigen 
Planungsstand nicht erforderlich. Die Planung der Kindertagesstätte 
ist in der Lage die Anforderungen der BauO Bln bezüglich des Brand-
schutzes zu erfüllen. 

HAUSTECHNIK
Die Gebäude werden mit den notwendigen Hausanschlüssen ausge-
stattet: Schmutzwasser-, Regenwasser-, Trinkwasseranschluss, Gas-, 
Starkstrom-, und Telekommunikationsanschluss.
Durch die effiziente Grundrissaufteilung kann die Entwässerung der 
übereinanderliegenden Bäder und Küchen über wenige Fallleitungen 
erfolgen, welche im Erdgeschoss in Grundleitungen einbinden. 
Die Grundleitungen verlaufen unterhalb des nichtunterkellerten Gebäu-
des in Richtung der Außenanlagen, von wo aus sie zum Anschluss an 
das Netz der BWB weitergeführt werden.
Die Regenwasserfallleitungen verlaufen in denselben Schächten wie 
die Abwasserleitungen. Sie verlaufen als Sammelleitungen in Form von 
Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte, werden in den Außenan-
lagen zusammengefasst und in die Mulden-Rigolen-Systeme geführt.
Vom Hausanschlussraum erfolgt die Versorgung der Wohnungen unter-
halb der Decke des Erdgeschosses. Die Sanitärstränge sind nahe dem 
Flur angeordnet, um lange Leitungswege zu vermeiden. Die oberen 
Etagen werden über die Stränge aus den Wohnungen im Erdgeschoss 
erschlossen.
Gemäß Aufgabenstellung soll der KfW-55 Effizienzhausstandard er-
reicht werden. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Wärmeer-
zeugung und den damit verbundenen Primärenergiefaktor.
Die Wärmeerzeugung für die Beheizung und die Warmwasserversor-
gung der Gebäude erfolgt jeweils über eine Luft/Wasser Wärmepumpe 
in Verbindung mit einem Spitzenlastgasbrennwertkessel. Um die For-
derung gemäß KfW-55 zu erreichen wird zur Unterstützung eine Solart-
hermieanlage benötigt.
Bei den neu zu errichten Wohnungen handelt es sich überwiegend um 
kleinere Einheiten mit bodengleichen Fenstern und wenig Stellfläche. 
Aus diesen Gründen ist der Einsatz von Heizkörpern nicht zu empfehlen. 
Es wird die Beheizung über Fußbodenheizung vorgesehen.
Die Wohnungen werden mit innenliegenden Bädern ausgestattet. Diese 
sind mechanisch zu entlüften. Es werden Dachventilatoren je Badstrang 
vorgesehen. Die Bäder erhalten Wandfortluftautomaten.
Die bodentiefen Fenster ermöglichen es, die Räume im Winter wie im 
Sommer natürlich zu lüften. Aufgrund der hohen Lärmbelastung sollen 
zusätzlich Fassadenlüfter zum Einsatz kommen, welche eine Grundlüf-
tung bei geschlossenem Fenster sicherstellen. In den Bädern werden 
Abluftventilatoren installiert, um die Feuchtigkeit abzuführen.
Auf dem Dach werden Photovoltaikmodule vorgesehen. 
Seit Mai 2021 ist das GEIG in Kraft getreten. Dieses noch sehr junge Ge-
setz regelt die Vor-/Ausrüstung von Elektroautostellplätzen. Für den vor-
liegenden Fall wird die Ausstattung aller neu hergestellten PKW-Stell-
plätze mit einer Ladeinfrastruktur gefordert. Es werden Leerrohre für 
eine spätere Installation von Ladepunkten für jeden Stellplatz vorgese-
hen.

TRAGWERK
Die Neubauergänzungen am Buckower Damm werden als hybride Kon-
struktion geplant. Hierbei sollen die Vorteile der jeweiligen Baustoffe in 
einem idealen Einsatzort und Verwendung in entsprechenden Bauteilen 
zunutze gemacht werden, um sowohl ein wirtschaftliches als auch ein 
robustes Tragsystem planerisch vorzusehen.
Das Gebäude wird nicht unterkellert, sondern auf einem flächigen oder 
streifenartigen Fundament gegründet. Der Treppenhauskern wird in 
mineralischer Bauweise vorgesehen. Zur Übersetzung des architekto-
nischen Entwurfes in das Tragwerk bietet sich die Schottenbauweise 
an. Hierbei werden die Wohnungstrennwände aus Brettsperrholz als 
vertikal und horizontal tragende Bauteile aktiviert. Die Geschossdecken 
aus Stahlbeton-Fertigteilen werden auf diesen Wohnungstrennwänden 
aufgelagert. Somit können die überwiegenden Flächen der Außenwän-
de als nichttragende Außenwandkonstruktionen in Holztafelbauweise 
planerisch berücksichtigt werden. Die Aussteifung des Gebäudes er-
folgt jeweils durch die Deckenscheibe und die Wohnungstrennwände 
sowie den mineralischen Kern.
Durch die beschriebene Konstruktionsart mit überwiegend vorgefertig-
ten Elementbauteilen können hohe Ansprüche an Qualität, Robustheit 
und Geschwindigkeit in der Bauausführung realisiert werden. Dies wird 
im Holzbau durch den hohen Vorfertigungsgrad im Werk – bei dem 
unter witterungsunabhängigen Produktionsbedingungen, eine gleich-
bleibend hohe Qualität sichergestellt werden kann – möglich. Dadurch 
reduziert sich die baustellenseitige Montagezeit der Bauteile auf ein 
Minimum und sorgt für geringere Lärmemissionen, was mit Blick auf 
die Lage zwischen den Bestandsbaukörper ein weiterer Vorteil der Kon-
struktionsart darstellt.  

FREIRAUM
Die bestehenden Grünräume und der wertvolle Baumbestand werden 
als besondere Qualitäten gesehen und soweit möglich geschützt und 
weiterentwickelt. 
Das Freiraumkonzept unterscheidet ausgehend von der Bestandssitua-
tion zwei grundsätzlich atmosphärisch unterschiedliche Seiten: eine ru-
hige, grüne, offene, weitläufige Ostseite und eine zur Straße orientierte 
intensivere, klar strukturierte Westseite.
Die geforderten PKW-Stellplätze (120) werden vorwiegend in Taschen 
vor den Bunkeranlagen und jeweils zwischen Neu- und Bestandsbauten 
angelegt. Einzelne weitere Stellplätze befinden sich an dem Zimmerer-
weg und dem Dachdeckerweg. Fahrradstellplätze für Besucher werden 
großzügig vor den Eingangsbereichen der Neubauten verortet.
Bestehende Müllstandorte werden teilweise zugunsten von Stellplätzen 
überplant. Diese werden kombiniert mit dem neuen zusätzlichen Be-
darf an Müllstellflächen in mit Holzlamellen verkleideten Einhausungen 
seitlich der Parkplatzeinfahrten und vor fensterlosen Fassaden situiert.  
Auf Grund der schwierigen verkehrlichen Situation und der hohen Kos-
ten wird auf ein Unterflursystem bewusst verzichtet. 
Regenwasser wird auf den Dächern der Neubauten durch die intensi-
ve und extensive Begrünung rückgehalten. Darüber hinaus werden in 
den Grünflächen um die Gebäude sanfte Sickermulden angelegt (im 
Lageplan als blau-schraffierte Flächen dargestellt), welche das restliche 
Regenwasser aufnehmen. 

ERDGESCHOSSZONE / 
ERSCHLIESSUNG / 
GEWERBEFLÄCHEN /
GEMEINSCHAFTSFLÄCHEN
Die barrierefreie Erschließung erfolgt vom Buckower Damm aus über 
eine Rampe im überdachten Eingangsbereich. Hier befinden sich die 
Briefkastenanlage sowie eine Sitzbank zum Treffen und Verweilen.
Überdachte Fahrradabstellplätze sind als Doppelstockparker den Ein-
gangsbereichen zugeordnet.
Für Besucher stehen außerdem Fahrradbügel im Außenraum zur Ver-
fügung.
Das Gebäudeinnere erreicht man über eine Eingangshalle, von der die 
Treppe hier offen nach oben führt und der Aufzug erreichbar ist.
Direkt am Erschließungskern ist auf dem Dach eine Dachterrasse mit 
Gemeinschaftsküche für Feierlichkeiten oder gemeinsame Freizeitakti-
vitäten der Bewohner untergebracht. 
Die Gebäude werden mit einem leichten Hochparterre um ca. 50cm 
angehoben, um eine gewisse Distanz zwischen den Erdgeschosswoh-
nungen und der angrenzenden Freiraumnutzung zu erzeugen.
Die Gewerbeeinheiten im mittleren Baukörper werden ebenerdig er-
schlossen.
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ca.-Angabe, da auf den zur Verfügung stehenden Plangrundlagen ermittelt
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Außenperspektive Neues Zentrum Dachdeckerweg

EM2N Architekten Berlin GmbH

Außenperspektive Wohnen ins Grüne

EM2N Architekten Berlin GmbH14 EM2N
300 BUD

02.05.2022
A3

I. Projektvorstellung

Wohnen ins Grüne

Einbindung Neubau in den Bestand

EM2N Architekten Berlin GmbH

8 EM2N
300 BUD

02.05.2022
A3

I. Projektvorstellung

Konzept - Aktives Erdgeschoss / Zentrum

10 EM2N
300 BUD

02.05.2022
A3

I. Projektvorstellung

Aktives Erdgeschoss / Zentrum

Bebauungsplan 8-96
„Buckower Damm / Zimmererweg“
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
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